
Verstöße können mit einem Bußgeld von bis zu 5.000 Euro geahndet werden. Atte Regetungen könner
Sie der Gefahrenabwehrverordnung entnehmen, die auf www.remagen.de in der Rubrik Rathaus &
Bü rgerservice u nter Satzungen & Verord n u ngen zu r Verfü gu n g steht,

Für Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundtichen Grü ßen
lm Auftrag
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